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und Institutionen übernehmen Einzelver-
anstaltungen wie Ausstellungen oder
Filmvorführungen. Neben der festlichen
Eröffnung soll ein an die Unesco-Studie
anknüpfender Bericht über die «Situation
der Frau heute» den Auftakt zum Kon-
gress bilden. Wie gross das Interesse der
Schweizerinnen am geplanten Kongress
und den darin behandelten Problemen ist.
zeigte das Echo auf die Umfrage: Mehr
als 10 000 der publizierten Fragebogen
wurden beantwortet und eingesandt.

Ein Amt für Frauenfragen?
Nachdem bereits die Delegiertenver-
Sammlung in Basel den Zentralvorstand
des Schweizerischen Verbandes für
Frauenrechte beauftragt hat, die Schaf-
fung eines Amtes für Frauenangelegen-
heiten auf eidgenössischer Ebene zu prü-
fen, tritt nun auch der Bund Schweizern
scher Frauenorganisationen für die Ver-
wirklichung eines solchen Amtes ein.
Nach Ansicht des BSF-Vorstandes hätte
diese Stelle zur Aufgabe, die Besserstei-
lung der Frau mit allen Mitteln — Doku-
mentation, Untersuchungen, Beratung,
Anträge an Behörden usw. — zu fördern,
und das Amt müsste über Filialen in allen
drei Sprachgebieten verfügen.

Vom Ausmass ehemännlicher
Kompetenz
Vom Zürcher Geschworenengericht ist vor
kurzem ein 34jähriger Mann wegen un-
vollendeten Versuchs der schweren Kör-
perverletzung, fortgesetztem vollendetem
Versuch der Nötigung und Verstössen
gegen das Strassenverkehrsgesetz zu
drei Jahren Zuchthaus und einer Busse
verurteilt worden. Der Staatsanwalt hatte

unvollendeten Versuch der Tötung ein-
geklagt. Die Gerichtsberichterstatterin
des Tages-Anzeiger schreibt dazu am 28.
Juni 1974:
«Laut Anklage hat der Mann seine Frau
umbringen wollen, als er am 31. Oktober
vorigen Jahres mit einem massiven Jagd-
messer auf sie losging und ihr zahlreiche
Schnittwunden zufügte. Das Gericht hält
das, obwohl vieles dafür spricht, nicht für
erwiesen. Wenn er sie hätte töten wollen,
hätte er dies — so heisst es in der Be-
gründung weiter — geschafft, bevor die
Arbeitskollegen eingriffen. Wenn ein Ehe-
mann seiner Frau, die ihn verlassen wolle,
drohe, er werde sie umbringen, sei das
nicht unbedingt ernst zu nehmen. Das
Selbstwertgefühl dieses Mannes sei durch
die angedrohte Scheidung eben schwer
verletzt worden und so habe er das Ge-
sieht der Frau «zeichnen» wollen.
Weil sie der Angeklagte wiederholt be-
droht hatte, beschloss die verängstigte,
verzweifelte Frau einige Zeit vor der bru-
talen Attacke, in einem Hotel zu über-
nachten und vorher einem Kollegen ihr
Herz auszuschütten. Der Mann kam aber
mit zum Treffen und zwang sie nach-
her mit Gewalt (das hat er selber zuge^
geben), mit ihm brav nach Hause zu konv
men.
Der Staatsanwalt hält das mit Grund für
Nötigung, denn, so führte er aus, ein
Ehemann ist nicht berechtigt, seine Frau
gegen ihren Willen an den Haaren ins
eheliche Schlafzimmer oder nur schon in
die gemeinsame Wohnung zurückzubrin-
gen. Eine Ehefrau hat das Recht wegzu-
gehen, wenn ihr Mann sie schlecht be-
handelt (das ist auch im Zivilgesetzbuch
verankert). Das Gericht dagegen vertrat
die Ansicht, sein gewalttätiges Vorgehen
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